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§ 4
Die Ablehnung des Rschnungseinzugsanftrages

Die Bank Verkäufers darf einen Rechnungs
einzugsauftrag abl'ehnen, wenn ihr der Käufer als 
säumiger Zahler bekannt ist und sie dem Verkäufer 
aus diesem Grunde bereits erklärt hatte, daß sie 
weitere Rechnungseinzugsaufträge, die diesen 
Käufer betreffen, ablehnen werde.

§ 5
Die Kreditgewährung durch die Bank des Verkäufers

(1) Die Bank des Verkäufers hat dem Verkäufer 
auf die einzuziehende Forderung einen Kredit zu 
gewähren.

(2) Ein im § 2 Abs. 1 Buchst, b genannter Teil
nehmer erhält keinen Kredit. Ein im § 2 Abs. 1 
Buchst, d genannter Teilnehmer erhält Kredit auf 
die einzuziehende Forderung nur im Rahmen eines 
bereits bestehenden Kreditvertrages.

(3) Forderungen der im § 2 Abs. 1 Buchstaben a 
und c genannten Teilnehmer gehen mit der Kredit
gewährung auf die Bank des Verkäufers als Kredit
sicherung über.

(4) Die Forderung wird eingezogen, ohne daß ein 
Kredit gewährt wird, wenn

a) der Rechnungseinzugsauftrag nicht fristgemäß 
vorgelegt wird (§ 3 Abs. 1),

b) eine Rechnung vorgelegt wird, auf der zeitlich 
verschiedene Warenlieferungen oder sonstige 
Leistungen aufgeführt sind (§ 3 Abs. 3) und 
zwischen der ersten und letzten Warenliefe
rung oder Leistung mehr als 15 Tage liegen.

§ 6
Das Akzept

(1) Zur Begleichung des Rechnungsbetrages aus 
dem Konto des Käufers ist das Einverständnis des 
Käufers notwendig (Akzept).

(2) Erhebt der Käufer nicht innerhalb einer Frist 
von vier Werktagen einen mit Gründen versehenen 
schriftlichen Einspruch, so gilt das Einverständnis 
als gegeben (stilles Akzept).

(3) Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem 
die Bank des Käufers die Benachrichtigung über 
den Eingang des Rechnungseinzugsauftrages an den 
Käufer absendet.

(4) Der Einspruch darf nur damit begründet wer
den, daß die geltend gemachte Forderung nicht oder 
nicht in voller Höhe gerechtfertigt ist. Die Ein
spruchsgründe müssen sich auf den dem Rechnungs
einzugsauftrag zugrunde liegenden Vertrag zwischen 
Verkäufer und Käufer stützen; der Käufer kann 
nicht geltend machen, daß die Ware noch nicht in 
seinem Besitz ist.

(5) Wird der Einspruch zulässig begründet er
hoben, so hat die Bank des Käufers den Rechnungs
einzugsauftrag mit einer Bescheinigung über den 
Grund der Nichteinlösung dem Verkäufer über seine 
Bank zurückzugeben.

(6) Ein Rechnungseinzugsauftrag, gegen den Teil
einspruch erhoben wurde, ist nicht zur ückzugeben. 
Die Bank des Käufers hat dem Verkäufer über seine 
Bank den Grund des Teileinspruches schriftlich mit
zuteilen und den akzeptierten Teil des RechnungSr 
teirages gemäß § 7 zu behandeln.

(7) Wird der Einspruch ohne Begründung oder mit 
einer nicht zulässigen Begründung erhoben, hat die 
Bank den Einspruch zurückzuweisen. In diesem 
Falle treten mit Ablauf der Einspruchsfrist die 
Wirkungen des stillen Akzeptes ein.

(8) Zur Begleichung des Rechnungsbetrages aus 
dem Konto des Käufers ist bei einzelnen Teilneh
mergruppen ihre ausdrückliche schriftliche Zustim
mung notwendig (offenes Akzept). Diese Teilneh
mergruppen werden im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen der Deutschen Demokra
tischen Republik durch die Deutsche Notenbank be
stimmt.

(9) Das offene Akzept kann sich auf einen Teil des 
Rechnungsbetrages beschränken.

(10) Die Frist für offene Akzepte setzt die Deutsche
Notenbank fest. . „ „

§ 7
Die Abbuchungsgrundsätze

(1) Gemäß § 6 akzeptierte Rechnungsbeträge hat 
die Bank des Käufers in Höhe des Akzeptes vom 
Konto des Käufers abzubuchen, wenn Deckung vor
handen ist.

(2) Kann ein gemäß § 6 Absätze 2 oder 8 akzep
tierter Rechnungsbetrag vom Konto des Käufers 
nicht in voller Höhe abgebucht werden, so ist der 
Verkäufer von der Bank des Käufers über seine 
Bank zu benachrichtigen. Der Rechnungseinzugsauf
trag bleibt bei der Bank des Käufers. Die Bank des 
Käufers hat bis zur restlosen Begleichung des akzep
tierten Betrages die Beträge an die Bank des Ver
käufers zu überweisen, deren Abbuchung das Konto 
des Käufers jeweils ziiläßt.

§ 8
Die Akkreditivstellung

(1) Das Akkreditiv wird dadurch gestellt, daß der 
Käufer durch seine Bank befristet ein Guthaben be- 
reitstellen läßt, aus dem die Bank des Verkäufers 
nach Prüfung der ihr auf Grund der Bedingungen - 
des Käufers vor gelegten Dokumente an den Ver
käufer zu zahlen hat.

(2) Der Käufer hat ein Akkreditiv zu stellen, wenn 
die Bank des Verkäufers einen Rechnungseinzugs
auftrag nach § 4 abgelehnt hat oder wenn es durch 
andere gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben ist.

(3) Die Bestimmungen der §§ 3, 5 bis 7 sind im 
Falle der Akkreditivstellung nicht anzuwenden.

§ 9Übergangsregelung
(1) Forderungen, für die der Verkäufer vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung bereits eine Rech
nung abgesandt hatte, unterliegen nicht dem Rech
nungseinzugsverfahren.

(2) Falls das Ausstellungsdatum einer solchen 
Rechnung nicht vor dem 1. Mai 1952 liegt, hat der 
Käufer seiner Bank binnen 14 Tagen nach Inkraft
treten dieser Verordnung einen Überweisungsauf
trag in Höhe des von ihm anerkannten Rechnungs
betrages einzureichen; die Rechnung ist beizufügen.

(3) Läßt das Konto des Käufers die Ausführung 
des Überweisungsauftrages nicht in voller Höhe zu, 
so bleibt der Überweisungsauftrag bei der Bank des 
Käufers. Sie hat dem Verkäufer bis zur restlosen 
Ausführung des Auftrages die Beträge zu über
weisen, deren Abbuchung das Konto des Käufers


